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VORGESCHICHTE Diverse Musik- und Jugendverbände schliessen sich 2007 zu einem Ko-
mitee zusammen und lancieren eine eidgenössische Volksinitiative, wel-
che den Musikunterricht an den Schulen und die Jugendmusik im Allge-
meinen fördern will. Gemäss den Initianten ist es unfair, dass nur die 
sportliche Betätigung im Rahmen der J+S-Kurse staatlich gefördert 
werde. Ende 2008 wird das Volksbegehren eingereicht und kommt mit 
153‘626 gültigen Unterschriften zustande. 

Der Bundesrat empfiehlt die Initiative zur Ablehnung. Zwar ist er mit der 
Förderung der musikalischen Bildung grundsätzlich einverstanden, will 
aber einen Eingriff in die Bildungshoheit der Kantone vermeiden. Auch 
würde die Vorlage die kantonalen Harmonisierungsbestrebungen bei der 
Bildung unterlaufen („Harmos-Konkordat“).  

Der Nationalrat widersetzt sich dem Bundesrat und stimmt der Initiative 
mit 126 zu 57 Stimmen zu. Parlamentsmitglieder der FDP- und SVP-Frak-
tion sprechen sich ebenfalls aus föderalistischen Überlegungen gegen 
die Vorlage aus. Die Befürworter der Volksinitiative weisen auf die frap-
panten Unterschiede zwischen den Kantonen in Bezug auf die Förderung 
der musikalischen Bildung hin. Ferner sei die Zukunft des Harmos-Kon-
kordats ungewiss, da es einzelne Kantone bereits abgelehnt hätten.  

Der Ständerat stützt die Haltung des Bundesrates und empfiehlt die In-
itiative mit 19 zu 15 Stimmen zur Ablehnung. Dennoch erachtet die Kan-
tonskammer das Anliegen als unterstützungswürdig und befürwortet ei-
nen von der eigenen Kommission entworfenen direkten Gegenentwurf. 
Dieser tangiert die Bildungshoheit der Kantone nicht, da er sich auf die 
ausserschulische Musikförderung konzentriert. Der Vorschlag wird in die 
Vernehmlassung gegeben, wo er bei 20 Kantonen auf Unterstützung 
stösst, vom Initiativkomitee jedoch als zu wenig weitreichend abgelehnt 
wird. Daraufhin überarbeitet die nationalrätliche Kommission den Ent-
wurf, der nun den schulischen Bereich miteinschliesst, dabei aber die 
geltende Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen im Schul-
bereich respektiert. Dieser Gegenentwurf findet in beiden Räten kom-
fortable Mehrheiten. In der Schlussabstimmung passiert er den National-
rat mit 139 zu 37 Stimmen und den Ständerat mit 30 zu 6 Stimmen. Dar-
aufhin zieht das Initiativkomitee sein Anliegen zurück. 

GEGENSTAND Ein neuer Verfassungsartikel definiert die Förderung der musikalischen 
Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, als gemeinsame 
Aufgabe von Bund und Kantonen. Der Bund wird tätig, wenn eine Koordi-
nation zwischen den Kantonen bezüglich Harmonisierung der Ziele des 
Musikschulunterrichts scheitert. Ferner legt er unter Mitwirkung der 
Kantone Grundsätze für den Zugang der Jugend zur Musik und bezüglich 
der Förderung musikalisch Begabter fest. 
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ABSTIMMUNGSKAMPF Der Abstimmungskampf zeichnet sich durch eine geringe Intensität aus. 
Die SVP und die FDP fassen die Nein-Parole, zeigen sich aber im Abstim-
mungskampf wenig präsent. Die Vorlage greife in die Hoheit der Kantone 
ein und führe zu einer Erhöhung der Kosten für eine Massnahme, deren 
Wirkung ungewiss sei, so die Gegner des Gegenentwurfs. Alle anderen 
Parteien sprechen sich für die Vorlage aus und betonen dabei die Wich-
tigkeit der musikalischen Bildung sowie den egalitären Zugang zu dieser. 
Die Gleichstellung des Musizierens mit dem Sport sei überfällig. 

ERGEBNIS Mit 72,7% der Stimmen wird der Verfassungsartikel am 23. September 
2012 vom Volk und allen Ständen bei einer Stimmbeteiligung von 41,5% 
gutgeheissen. 

Sogar die Sympathisanten der FDP und SVP, die die Nein-Parole gefasst 
hatten, nahmen den Bundesbeschluss gemäss Vox-Analyse (Cappelletti 
et al. 2012) zu je rund 60% an. Die Sympathisanten der unterstützenden 
Parteien stimmten der Vorlage gar zu über 80% zu. Frauen neigten be-
sonders häufig zu einem Ja, ebenso Personen mit geringem Einkommen 
sowie diejenigen, die ein Musikinstrument spielen. 
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